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Kaninchenplange auf dem Merkenicher Friedhof 
 
7.1.4 Kaninchenplage auf dem Merkenicher Friedhof 
 3198/2010 
 
Bezirksvertreterin Frau Longerich kritisiert, dass ihre Frage, nach dem letzten Zeitpunkt 
der Bejagung auf dem Friedhof zum wiederholten Male nicht beantwortet wurde. Sie bittet 
daher noch mal um Beantwortung der Frage „Wann wurde der Friedhof das letzte Mal im 
Auftrag der Verwaltung bejagt?“. 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Mindestens in den letzten 10 Jahren wurde für den Friedhof Merkenich kein Auftrag zur 
Bejagung von Wildkaninchen erteilt. Inwieweit eine Bejagung vor 2000 erfolgt ist, kann 
nicht festgestellt werden. 
 
Die örtlichen Gegebenheiten, die meisten Bauten befinden sich außerhalb des Friedhofge-
ländes, in Zusammenhang mit dem nicht erheblichen Wildschaden rechtfertigen keine 
Ausnahmegenehmigung des grundsätzlichen, gesetzlichen Verbotes der Jagdausübung in 
geschützten Bezirken. 
 
 
 
  
 


